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Seit zweihundert Jahren gehört es zur Seriösitaet eines philosophischen Ansatzes, die Definition der philosophischen Aufklaerung mit derjenigen Kants in Angriff zu nehmen, die folgendes aussagt: "Aufklaerung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit" (1). Wie es aber auch im Falle anderer umfassender Makrodefinitionen nicht selten geschieht, entspricht auch Kants Definition der Aufklaerung nicht allen legitimen Erwartungen.


Problematisch scheint zunaechst. dass der zu erreichende Stand der Mündigkeit trotz ihren annehmbaren positiven Werten nicht identisch mit einem PROZESS der Aufklaerung aufgefasst und interpretiert werden kann. Damit haengt unmittelbar zusammen, dass der Zustand der "Unmündigkeit" nicht restlos mit demselben des "Nicht-Aufgeklaertseins" verbunden ist, mit ihm nicht direkt zusammenfaellt (2) Ferner haben wir unsere Probleme auch mit dem Element des "Selbstverschuldetseins" im Zustand der angenommenen Unmündigkeit, denn diese Attribution enthaelt schon ein klares Werturteil in sich, was sich von anderen Definitionsversuchen der Aufklaerung bei der Beurteilung eines hypothetisch angenommenen überpersönlichen und nicht moralisch kategorisierten Urzustandes der Menschheit recht deutlich unterscheidet (3). Diese Exponierung der Problematik des "Selbstverschuldetseins" weist ferner bereits deutlich auf die bestimmende Zweiheit von "Aufklaerung von unten" und "Aufklaerung von oben",  wobei sich die beiden Perspektiven des kritischen, relativierenden,  plebejischen und des die Machtfunktionen rationalisierenden aristokratisch-monarchischen Aufklaerungsprozesses (die Aufklaerung der Monarchen und Zarinnen) kaum unter die Decke einer gemeinsamen Definition gebracht werden können. Wir vermerken dies, um nicht nur darauf hinzuweisen, dass Kants Definition eine ist, die diese beiden Grundperspektiven des "von oben" und des "von unten" zu vereinen sucht, sondern auch, um diese Dualitaet im Gedankengang unserer Arbeit an einer sehr wichtigen Stelle spaeter einmal noch anzusprechen (4).


Aufklaerung ist somit eine positive Praxis, und zwar eine durchaus konkrete und vielschichtige Praxis. Aufklaerung ist keine selbstaendige kohaerente Philosophie, wie andere Philosophien, sie ist auch kein wie immer strukturiertes System, auch wenn ihre Inhalte wegen unter anderen historischen Gründen in der Regel auf eine breite philosophische Richtung aufgebaut sind (5). Aufklaerung ist aber ebenso keine selbstaendige Ideologie, auch wenn sie wegen historischen und sozialen (eigentlich sozialontologischen) Gründen ideologische Formen annimmt (6). Aufklaerung ist in diesem Kontext eine eigenartige, in der gleichen Weise intellektuelle und soziale Praxis. Sozial, denn niemand kann sich selber - auf Baron Münchhausens Weise - aufklaeren, man wird nur der Definition entsprechend aufgeklaert, wenn er dieser Praxis teilhaftig werden kann.


Die wohl wesentlichste Voraussetzung einer idealtypisch zu interpretierenden Aufklaerung ist die Annahme, dass der Mensch ein Wesen ist, welches von seinen Einsichten, Wertschaetzungen, Meinungen und Überzeugungen geleitet wird. Man kann eindeutig feststellen, dass ohne diese Annahme man in keinem Sinne über Aufklaerung reden kann. Aufgrund einer anderen Annahme, mit anderen sozialontologischen und anthropologischen Voraussetzungen waere jede solche Vorstellung nicht nur sinnlos, sondern auch irreführend, vielleicht sogar  noch "politisch" problematisch. Kein Zufall, vielmehr die Formulierung dieser idealtypischen Situation, dass Voltaire es auch wörtlich so formuliert: "...l'opinion est la reine des hommes" (7). Erst auf dieser Grundlage wird die Aufklaerung zu einer eigenartigen permanenten Umwertung, von dieser Perspektive aus lassen sich die "Aufklaerung von oben" und die "Aufklaerung von unten" deutlich voneinander unterscheiden.


Aufklaerung ist somit eine spezifische Praxis, die von bewussten Protagonisten, Institutionen willentlich ausgeführt wird, die die Meinungen, Ansichten und die Urteile der anderen veraendern wollen. All das ist aber fast genau das Gegenteil dessen, was Kant in seiner Definition vertreten hat. Es geht hierbei nicht darum, dass der Mensch aus seiner eigenen Kraft aus seiner ursprünglichen Unmündigkeit heraustritt, es geht darum, dass der Mensch in einen breiten intellektuellen Prozess aufgenommen wird, welcher seine soziale Basis und sein soziales Umfeld ausgebaut hatte. Selbstverstaendlich kann in einer auf diese Weise idealtypisch rekonstruierten Aufklaerung über "Selbstverschuldetsein" wegen des Zustandes der Unmündigkeit auch nicht die Rede sein. Wenn ohne diese Praxis keine Aufklaerung definitionsmaessig möglich ist, kann bei der Kategorisierung eines  Zustandes VOR der Aufklaerung über Schuld und Aehnliches kaum gesprochen werden. Die Aufklaerung wird also von jener Einsicht in die Notwendigkeit geleitet, dass eine Veraenderung der ganzen bisherigen Praxis durch die Veraenderung der "Meinungen" nicht nur herbeigeführt werden soll, sondern auch herbeigeführt werden muss. Man muss das Bewusstsein generell veraendern und anstatt des unaufgeklaerten Bewusstseins, welches ja exakt als das "falsche" Bewusstsein vor uns erscheint, ein "richtiges" Bewusstsein zu setzen (8). Aus dieser Konstruktion ergibt sich mit Notwendigkeit, dass das Bewusstsein ihrer Zeit das fleischgewordene "falsche" Bewusstsein ist. Handelt man in jeder beliebigen Zeit so, so kann man prinzipiell in jeder historischen Periode ein Aufklaerer sein, denn diese Grundattitüde laesst sich auch auf andere historische Perioden übertragen.


In dieser grundsaetzlichen Einstellung, die ja vorwiegend sozialontologisch begründet ist, kommt der Aufklaerer (wie die ganze Aufklaerung auch) in eine eigenartige philosophische Situation. Sie wollte zwar ursprünglich keine konkreten philosophischen Probleme lösen, sie wollte die Meinungen veraendern. Gerade im Vollzug ihrer ursprünglichen Absicht geraet sie jedoch - letztlich ungewollt! - in eine Lage, in der sie konkrete philosophische Positionen beziehen oder sich in konkrete philosophische Auseinandersetzungen hereinlassen muss, so dass sie damit auch zu einem vollwertigen Glied der philosophischen (aber auch der politischen Sphaere) wird. Grundsaetzlich muss jeder Aufklaerer als Kritiker des Alltagsbewustseins in jeder in der Diskussion relevanten konkreten Frage auftreten (9).


Durch diese staendige Anreicherung der ursprünglichen Intentionen der Aufklaerung verstaerkt sich die Tendenz einer spezifischen Globalisierung in diesen Prozessen. Es bedeutet so viel, dass sowohl in positiver wie auch in negativer Richtung, d.h. einerseits im positiven Ausbau  jener, den Forderungen der Aufklaerung  entsprechenden neuen Meinungen und andererseits in der Kritik der falschen metaphysischen Positionen ganz bis zu den "letzten" erkenntnistheoretischen, ontologischen und praktischen Fragen vordringt. Es ist also ein von der Grundkonzeption der Aufklaerung selber geleiteter und nicht nur metaphysisch zu interpretierender Aufrundungsprozess, der zu konkreten und positiven Thesen über Geschichtsphilosophie, eigentlich eher Universalgeschichte führt, OHNE dass etwa die Stellungnahmen über die Universalgeschichte ursprünglich zu den bestimmenden Grundanliegen der Aufklaerung gehört haetten. Durch diese zusaetzliche Ebene gewinnt die Aufklaerungsdiskussion eine neue Dimension. Die Absicht, die Meinungen zu veraendern, führte zur Herauskristallisierung einer neuen universalgeschichtlichen Konzeption, die dann mit Notwendigkeit auch andere aehnliche Optionen zum Leben verholfen hat. Die Bedeutung dieser extremen und grenzenlosen Globalisierung der ursprünglichen Aufklaerungsproblematik hat auch eine über die Problematik der klassischen Aufklaerung sichtbar hinausweisende Bedeutung, denn seitdem war einerseits jede Aufklaerungswelle mit je einer neuen universalgeschichtlichen Konzeption gleich und andererseits waren die aufklaererischen universalgeschichtlichen Optionen auch unabhaengig von der Praesenz einer umfassenderen Aufklaerungswelle stets praesent. Dieser Zusammenhang ermöglicht eigentlich unter anderen auch die Themensetzung dieser Arbeit, denn dieser staendige und selbstverstaendliche universalgeschichtliche Inhalt jeder Aufklaerung verursacht, dass auch in spaeteren Zeitpunkten der Geschichte idealtypisch aufklaererische Positionen neu thematisiert und aufgestellt werden können.


Max Webers "Entzauberung der Welt" galt sowohl durch die direkte Ausstrahlung der These selbst, wie auch durch ihre kritische Vermittlung von Horkheimer-Adornos "Dialektik der Aufklaerung" als die Begründungsurkunden der neuen Diskussion dieser ausgedehnten, universalgeschichtlichen Dimension der Aufklaerungsproblematik. Es hat viele relevante und sachbezogene, aber auch ebenso viele zufaellige Gründe und Komponenten, warum gerade in  dieser Zeit und gerade in dieser Form die idealtypisch so ausgedehnte Aufklaerung sich als die wahre universalgeschichtliche Dimension der Moderne erwiesen hat. Es geht um jenen Strang der Diskussion, den Jürgen Habermas anfangs gegen neukonservativ-restaurative Zeitströmungen (im wesentlichen also im Rahmen des politisches Diskurses) und spaeter gegen die Postmoderne intensiv in den Mittelpunkt gestellt hatte. Es liegt auf der Hand, dass die Einschaetzung und der Wertgehalt der Aufklaerung in diesen unterschiedlichen Konzeptionen nicht ganz die gleiche ist. Waehrend jedoch Webers und Adorno-Horkheimers Auffassung ein problematisches, wenn eben nicht in seinen kritischen Entfremdungseffekten kritisches Phaenomen ist, erscheint die Aufklaerung bei Jürgen Habermas sowohl gegen neokonservative politische, wie auch postmoderne Strömungen als progressiv-emanzipativ. 


Dass die Aufklaerung zu einem der ganz wenigen Schlüsselbegriffen der universalhistorischen Reflexion über die Beschaffenheit und den Antlitz der Moderne werden konnte, folgt aus der eben in geschichtstheoretischer Sicht relevanten Tatsache, dass sich die klassische Aufklaerung (sowie ihre potentiellen Nachfolgerinnen) von ihrer klassischen Zeit bis heute nie wirklich wieder als eine grosse und homogene Strömung restituieren konnte,  obwohl ihre Komponenten (in spaeterem Sprachgebrauch: Liberalismus, Sozialismus, Szientismus, Religionskritik, in gewissem Sinne selbst noch der Nationalismus und der Konservatismus!) in klar identifizierter Form weiter gelebt haben. Dadurch existierte die Aufklaerung in diesen Jahrhunderten (zwischen der grossen Aufklaerung und heute) als eine unterschwellige und umfassende Strömung, die in ihrer Latenz schon stets ihre ganzheitlichen Dimensionen heraufbeschwört hatte, ohne in dieser Zeit wieder als eine wirkliche Einheit auf den Plan treten zu können. In diesem Sinne liesse sich Aufklaerung auch als eine potentielle und eingefrorene umfassende Richtung interpretieren, deren Teile zwar auseinanderfielen, waehrend ihre potentielle Totalitaet trotzdem nicht unmöglich gemacht worden ist. 


Abgesehen von den einzelnen konkreten Deutungen der Aufklaerungskonzeptionen scheint uns, dass die Annahme eines "Projektes der Aufklaerung" (wie es bei Jürgen Habermas geschah), welches gerade in ihrem "Projektcharakter" sich sogar auch auf mehrere historische Perioden ausdehnen kann, in methodischer Sicht problematisch ist  (10). Die Erklaerung dafür haben wir bereits angedeutet. Aufklaerung als eine latente und potentielle umfassende Richtung kann nicht identisch mit einem "Projekt" sein. Die Kohaerenz und Konsistenz


dieses latenten Ganzen formuliert sich nicht als ein "Projekt", auch wenn seine manifest werdenden Verwirklichungen sich durchaus einen Projektcharakter annehmen können. Wir halten diese Differenz für grundsaetzlich und deshalb Habermas' Begrifflichkeit für irreführend. Nimmt man jedoch den Begriff  "Projekt der Aufklaerung" etwas allgemeiner und lockerer, so würden wir die ganze Diskussion wegen dieser Differenz keineswegs unterlassen oder disqualifizieren. Denn es scheint so, dass bei einer gelungenen Klaerung der Terminologie und bei ausreichender Transparenz des jeweiligen Niveaus der geschichtstheoretischen Abstraktion der Begriff eines "Projekts" der Moderne trotzdem heuristisch produktiv werden kann.


Um einen Beitrag zu dieser auch aktuell in vollem Gange geführten Diskussion über ein  "Projekt" (als "Aufklaerung") oder aber ebenfalls über die "Aufklaerung" (als Projekt) zu leisten, brauchen auch wir genau zu umschreiben, was wir aus den aufgebotenen möglichen Interpretationen unter einem "Projekt der Aufklaerung" verstehen würden. 


Bei einer "Phaenomenologie der Aufklaerung als Projekt" sollten all jene Charakterzüge mit herangezogen werden, über die wir anfangs als Spezifikum der Aufklaerung in dieser Arbeit bereits Notiz gemacht haben (wie emanzipative Praxis für die Veraenderung der Meinungen und all die damit bereits in Erwaehung gebrachten Eigenschaften).Es heisst, dass für uns JEDES vorstellbare "Projekt" der Aufklaerung zunaechst eine so verstandene emanzipative Praxis ist. Zu einem Projekt der Aufklaerung gehört ferner auch noch eine voll ausgepraegte epistemologische Dimension, denn gerade die Früchte einer epistemologischen Wende können die materiellen Fundamente der entscheidenden neuen positiven Einsichten liefern, die in den einzelnen Faellen der steten emanzipativen Modifizierungen der Meinungen in jedem Sinne des Wortes notwendig sind (11).Ausser den genannten Hauptattributen ("emanzipative Praxis", "gravierende epistemologische Dimension") gehört in unserer Beschreibung der Aufklaerung als Projekt auch der Charakterzug der "Politisierung" im Prozess der Veraenderung der Meinungen. Diese Bestimmung will nicht unbedingt viel von den eigentlichen politischen Inhalten dieses Prozesses aussagen. Das wesentliche Kriterium hierbei ist das, dass die in Gang kommende Praxis der "Veraenderung der Meinungen" an einem Punkt mit Notwendigkeit ins Politische hinübergreift, ohne ihren ursprünglichen Charakter als allgemeine Meinungsbildung und generelle Wertschaetzung aufgeben zu müssen.


Die hier in den Mittelpunkt gestellte Definition der idealtypisch aufgefassten Aufklaerung bewegt sich im  Rahmen eines wissenssoziologischen und ideologiekritischen Ansatzes, denn die bewusste Veraenderung der Meinungen als spezifische emanzipative Praxis ist und bleibt ein wissenssoziologisch-ideologiekritisches Problem. Die beiden wichtigsten weiteren Charakterzüge dieser idealtypischen Aufklaerung sind im Kern genealogisch und sozialontologisch bestimmte Ergaenzungen dieser zentralen Bestimmung. Selbst die vorhin hervorgehobene epistemologische Dimension gilt letztlich im aufklaererischen Kontext als eine "genealogische" Komponente, denn ohne sie waere keine inhaltlich ausgefüllte Aufklaerung überhaupt nicht möglich. Und Aehnliches ist auch für die vorhin ebenfalls angesprochene "Politisierung" der Veraenderung von Meinungen in Geltung. Sie soll als eine sozialontologische Ergaenzung der in den Mittelpunkt gestellten ideologiekritischen und wissenssoziologischen Grunddefinition aufgefasst werden. Daher kommt es auch, dass die hier anvisierte "Politisierung" in der Veraenderung der Meinungen ursprünglich keine autochthone politische Meinungsbildung im Sinne etwa der Propaganda und der Agitation ist. Diese Ergaenzung ist von ideologiekritischer-wissenssoziologischer Natur, denn der Prozess der Politisierung geht unter sozialontologischen, d.h. nicht unter rein politischen Voraussetzungen und Koordinaten vor sich und wird ebenfalls sozialontologischen Regeln unterworfen (12).


Unternimmt man diese langwierige und methodisch ebenfalls nicht ganz triviale Kategorisierungsarbeit nicht, so verwickelt man sich mit Notwendigkeit in eine Reihe schlechter Fragestellungen, was dann im Laufe der spaeteren Entwicklung oft tatsaechlich der Fall gewesen ist. Anderswie laesst beispielsweise jene Reihe der Willkürlichkeiten nicht vermeiden, die bei der Definition von so umfassenden und uferlos-allgemein referierenden Begriffen wie "Moderne", "Aufklaerung", "Postmoderne" oder eben "Projekt der Moderne" unausweichlich auftreten werden. Jürgen Habermas' Kategorisierung eines Projekts der Moderne durch ihre idealtypisch gesehene Aufklaerung und durch ihre Zielsetzung der Konstitution einer spezifischen Moderne entstand nicht aufgrund eines direkten Erkenntnisinteresses, vielmehr aufgrund einer AD HOC-Reaktion Fragestellung nach der Postmoderne. Die Frage nach der Moderne (auch nach einem "Projekt der Moderne") erwies sich also nicht als direkt. Das Umgekehrte war der Fall. Die bereits existierende Frage nach der Postmoderne projizierte sich wie rückblickend auf die Problematik der Moderne! Aus bereits feststehenden Charakteristiken (ob aus richtigen oder nicht, interessiert uns im Augenblick überhaupt nicht) der Postmoderne wurde nach den Bestimmungen einer "Moderne" wie RÜCKWAERTS gesucht und im Rahmen dieses Verfahrens ein "Projekt der Moderne" aufgefunden. Bei jeder notwendigen und unerlaesslichen Idealtypisierung solten jedoch rekonstruktive Begriffe wie "Moderne" oder "Aufklaerung" eine essentielle Beziehung zu ihrer eigenen gegenstaendlichen Sphaere in Geschichte und Gegenwart bewahren und sie stets auch aufweisen zu können. Auf diese Waage gestellt, entstehen zwei Fragestellungen. Einerseits muss immer wieder danach gefragt werden, ob das gerade auszuführende Verfahrens des Idealtypisierens als Idealtypisierung richtig ist oder nicht. Andererseits bleibt es immer fraglich, ob man mit dem rekonstruierten  Ergebnis eines an sich richtigen idealtypischen Verfahrens sachlich einverstanden ist oder nicht. Das heisst im konkreten Kontext also einerseits, ob das als Produkt der Idealtypisierung entstehende "Projekt der Aufklaerung" auf eine richtige Weise rekonstruiert worden ist oder nicht. Andererseits geht es darum, ob etwa das Konzept des "Projekt der Aufklaerung" sachlich richtig ist oder nicht. Dass diese beiden Fragestellungen sich sehr haeufig vermischen, macht meistens die Diskussion über diese Fragestellungen im wesentlichen sinnlos.


Indem wir - nicht ganz ohne innere Widerstaende - eine "'Phaenomenologie der Aufklaerung" auch als "Projekt der Aufklaerung" denken konnten, erscheint uns dieses Projekt als ein Miteinander von drei bestimmenden Charakterzügen. Wir haben diese Eigenschaften auf jenem Wege gewonnen, auf welchem wir die Aufklaerung bewusst idealtypisch zu rekonstruieren suchten. So erscheint uns jedes mögliche Projekt der Aufklaerung als ein Miteinander von (1) einer emanzipativen Praxis der Veraenderung der Meinungen, (2) einer gravierenden epoistemologischen Dimension, sowie (3) einer spezifischen Politisierung dieses Meinungsbildungsprozesses. 


In diesem Sinne können wir in der Gesamtheit der bisherigen Geschichte des Denkens insgesamt nur zwei wirkliche Aufklaerungswellen auffinden, auf die unsere vorhin angeführten Kriterien mit Recht angewandt werden könnten. 


Die erste ist die grosse aufklaererische Welle des achtzehnten Jahrhunderts. Die zweite grosse aufklaererische Welle entstand etwa zwischen den fünfziger und den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts (13), als deren Exponenten ausser Friedrich Nietzsche (14) beispielsweise die Österreicher Josef Popper-Lynkaeus und Ernst Mach angeführt werden können. 


Wie zu jeder wirklichen Aufklaerung, gehört auch zu Nietzsches Aufklaerung ein vollwertiger "ökumenischer" Zug, in welchem die notwendige universalistisch-gesamtmenschliche Seite des aufklaererischen Ansatzes artikuliert wird. Bei Nietzsche oder den österreichischen Vertretern dieser zweiten Aufklaerung werden die genannten drei qualifizierenden Kriterien befriedigt. Bei Nietzsche wird etwa die emanzipative Praxis in der spezifischen Form der "Umwertung der Werte" in der Bekaempfung der beiden aktuellen neuen ökumenischen  Gefahren konkretisiert (die beiden universalen Gefahren waeren die des falschen Bewusstseins bei Beibehaltung der alten und bereits überwundenen Werte, sowie die des Verlustes der eigenen Identitaet bei plötzlicher Überwindung der gleichen betreffenden Werte). Ebenso wie im Falle der grossen Aufklaerung erscheint bei Nietzsche als epistemologischer Hintergrund die philosophisch-wissenschaftstheoretische Reflexion auf die damals vollzogene radikale Wende der wissenschaftlichen Sphaere (15). Und letztlich wird in der Aufklaerung Friedrich Nietzsches auch die Komponente der "Politisierung in der Veraenderung der Meinungsbildung" wahrnehmbar, auch wenn in diesem Fall dieser sozialontologische Prozess in einer spezifischen Weise vor sich ging (was übrigens ebenfalls von historisch-sozialontologischen Komponenten abhaengig war) (16). Zu diesem Komplex gehört, dass die Politisierung der Meinungsbildung im Falle Nietzsches auch als eine Geschichte der falschen (politischen) Interpretationen erscheint, waehrend Nietzsche dies ahnend zu einem Begriff der  "grossen Politik"  Zuflucht nehmen wollte.


Waehrend die grosse Aufklaerung des achtzehnten Jahrhunderts sich auf mehrere und im einzelnen durchaus wichtige politische und intellektuelle Strömungen (vom Liberalismus ganz bis zu den einzelnen Strömungen des Sozialismus) aufspaltete, kam es gerade im Werk Friedrich Nietzsches (aber auch bei den österreichischen Vertretern derselben zweiten Welle) zu einer homogenen und umfassenden Konzeption, die nicht nur in ihren einzelnen Teilen, sondern auch in ihrer Totalitaet als Aufklaerung identifiziert werden konnte, gerade weil sie die ursprünglichen Intentionen der grossen Aufklaerung in einer zwar etwas veraenderten Form wieder zusammenfasste. Gerade diese singulaere Qualitaet der Nietzscheschen  Aufklaerung, wieder eine ganzheitliche Aufklaerung zu repraesentieren, erklaert aber auch, warum das Nietzschesche Denken von den politischen Strömungen seiner Zeit mehrheitlich nur mit Notwendigkeit falsch aufgenommen werden konnte.


In der Auffassung der "emanzipativen Praxis" bei Nietzsche erscheinen die Koordinaten im Kontext einer neuen "condition humaine" der Menschheit. In der Situation des "Gott ist tot" geraet die menschliche Gattung (die ja in Nietzsches Augen ebenso eine konkrete und existierende Realitaet ist wie sie sie in den Augen der grossen Aufklaerer war) in zwei drohende Gefahren. Diese beiden Gefahren sind jedoch voneinander nicht ganz unabhaengig, sie sind nach dem Muster der philosophischen Reflexionsbegriffe aufeinander abgestimmt. 


Die erste ökumenische Gefahr ist eine, die das der Wirklichkeit nicht adaequate, wirklichkeitstreue, d.h. nicht "richtige" Bewusstsein für die Menschheit bedeutet. Es ist unschwer zu erkennen, dass die in dieser These enthaltene Forderung nach einem "richtigen" Bewusstsein in der klassischen Aufklaerung ebenfalls voll enthalten war, auch wenn der Kontext und die Rahmenbedingungen dieser Forderung bei Nietzsche eine Reihe von neuen Elementen aufweist (17). Waehrend also die Forderung nach einem "richtigen", der Wirklichkeit voll entsprechenden Bewusstsein in der klassischen Aufklaerung eine offensive, politisch-soziale Forderung war (18), erscheint dieselbe Forderung bei Nietzsche als "defensiv", denn Nietzsche ist von einer mentalen Gefahr voll überzeugt und seine Stellungnahme ist nicht offensiv, vielmehr Signal einer steten Alarmbereitschaft (19).


Nietzsches Aufklaerungskonzeption besteht also in diesen beiden Elementen. Einerseits muss das Individuum wie die Gattung sich von jedem falschen Bewusstsein frei machen, andererseits muss sowohl das Individuum wie die Gattung in ihrer bewussten aufklaererischen Praxis bewusst auch für ihre (in etwas modernerem Sprachgebrauch) Identitaet kaempfen. Diese Aufklaerung hat primaer kein Feindbild, denn sie versteht ihre Missiona als restlos ökumenisch. Konfliktuöse Positionen entstehen bei Nietzsche erst dann, wenn er Attitüden 


entdeckt, die taetig GEGEN diese ökumenische Aufklaerung arbeiten. Auch diese Aufklaerung ist kein zusammenhaengendes System, aber auch keine kohaerente Ideologie. Für unseren Versuch, Aufklaerung idealtypisch zu definieren und die so aufgefasste Aufklaerung historisch zu konkretisieren, erscheint übrigens gerade der vorhin angedeutete Tatbestand, dass Aufklaerung kein kohaerentes philosophisches System, aber auch keine zusammenhaengende Ideologie ist, von grosser Wichtigkeit, denn diese Tatsache bildet die pure Möglichkeit zu der vielfachen Willkürlichkeit der idealtypisierenden Rekonstruktionen. 


Nach der Beschreibung dieser beiden grossen Aufklaerungswellen laesst sich die Frage nach Jürgen Habermas' Beitrag zu einer möglichen Neuformulierung der Aufklaerung einigermassen begründeter stellen. Waechst aus Habermas' Auftreten zunaechst gegen Neukonservativismus und dann gegen die Postmoderne tatsaechlich eine neue, den Verhaeltnissen unserer Jahre angepasste Aufklaerung? Die Frage hat ein um so grösseres Format, weil Habermas diese beiden Polemiken mit der steten Berufung auf eine Aufklaerung ausgefochten hat.


Nimmt man das erste Kriterium einer idealtypischen Aufklaerung, so entsteht ein zweifaches Bild. Habermas' Kritik des Neokonservativismus will "neokonservative" Meinungen veraendern. Darin findet man zwar einen aufklaererischen Zug (indem man um der Kürze wegen annehmen kann, dass neokonservative Positionen nicht aufgeklaert sind), generell kann man jedoch diese Einstellung nicht aufklaererisch nennen, weil die Zielrichtung ihrer "Veraenderung der Meinungen" auf eine deklarierte Weise nicht ökumenisch, d.h. gesamtmenschlich ist. Worum es hier geht, ist eine Polemik gegen eine als nicht-aufklaererisch aufgefasste Position vor einer Öffentlichkeit, die ganzheitlich weder als aufgeklaert noch als unaufgeklaert gelten konnte. Es bleibt nunmehr die Frage, ob seine Polemik gegen die "Postmoderne" auf  der idealtypischen Ebene des Ansatzes dieser Arbeit ebenfalls eine "dritte" Aufklaerung intendiert. Die Frage scheint um so legitimer zu sein, weil Habermas in dieser ebenfalls relevanten Diskussion mit der Intention einer Neudefinition des Projektes der Aufklaerung auf den Plan trat.


Nimmt man das erste in dieser Arbeit formulierte Kriterium der Aufklaerung, so kommt man zum folgenden Ergebnis. Habermas' Kritik will postmoderne "Meinungen" (unter denen Inhalte von philosophischen Sphaeren der  Postmoderne ebenfalls wie Artikulationen des postmodernen Alltagsbewusstseins aufzufinden sind) veraendern und sie tut es mit einer klar formulierten, den ursprünglichen Kriterien der Aufklaerung durchaus entsprechenden emanzipativen Absicht. Es führt jedoch zu der paradoxen Folgerung, dass der aufklaererische Status von Habermas' Ansatz davon abhaengt, wie "anti-aufklaererisch" oder "vor-aufklaererisch" man das postmoderne Phaenomen beurteilt. Beurteilt man die postmodernen Neuansaetze als eine Art neuer Metaphysik, vor welcher man das öffentliche Bewusstsein in emanzipativer Absicht noch in Schutz nehmen sollte, so entscheidet sich die Frage nach dem aufklaererischen Charakter von selbst. Es kann auf diesem Wege gleich klar werden, dass genau diejenige Problematik sich neu stellt, was mit mit dem Neokonservativismus der Fall gewesen ist. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt der ganzen Untersuchung. Die Definition  der Postmoderne entscheidet, ob die gegen sie gerichtete Polemik aufklaererisch ist oder nicht. Die letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass gerade die Definition der Postmoderne eines der kaum lösbaren Probleme für das intellektuelle Bewusstsein unserer Tage ist. Denn es ist eine andere Sache, eine Reihe von Phaenomenen als "postmodern" zu erkennen und zu identifizieren und es ist eine andere Sache, DIE "Postmoderne" gültig zu definieren. Und dabei ergibt sich als die grösste Schwierigkeit der begrifflich diktierte Zwang, die Postmoderne gegen eine "Moderne" zu definieren. Damit verlagert sich die eine Schwierigkeit in eine andere, denn die Definition der "Moderne" unter einer Kategorie ist an der Grenze der Unmöglichkeit. Alle an sich schon erhebliche Schwierigkeiten bei der Definition der "Postmoderne" potenzieren sich im Prozess der Definition der "Moderne". All diese gewaltige Schwierigkeiten der Bestimmung werden bei Habermas einfach ignoriert, denn bei ihm existiert die "Moderne" als ein Projekt   Und diese Problematik ist nicht nur aus dem Grunde zweifelhaft, weil die Identifizierung der Moderne mit einem Projekt und umgekehrt schon aus den genannten Gründen mehr als problematisch ist, aber auch aus dem Grunde, weil sich gerade die Postmoderne in ihren relevanten Artikulationen solchen Kategorisierungsversuchen wie "absichtlich" und "definitionsmaessig" entzieht,  denn sie definiert sich AB OVO als etwas, was jenseits den logischen und historischen Koordinaten liegt, die die Aufklaerungsproblematik bestimmten. Für unseren typologischen Versuch ist es noch problematischer, dass die Bekaempfung einer konkreten Denkweise (und sei sie noch so anti-aufklaererisch) nicht identisch mit jenem Kriterium der Aufklaerung über die Veraenderung der Meinungen sein kann, denn die bewusste Veraenderung der Meinungen in emanzipatorischer Absicht kann nie identisch mit einer Polemik gegen eine konkrete Denkschule sein (sei sie eventuell noch so anti-aufklaererisch und setze sie sich eventuell auch noch so universal und allgemein, wie es manchmal bei der Postmoderne tatsaechlich der Fall ist). Darüber hinaus haben wir auch mit einer mit der Zeit zur Denkschule gewordenen Richtung zu tun, die die explizite Absicht hat, die traditionellen Diskurse gerade in ihrer Einstellung zur Metaphysik zu dekonstruieren. Auf der einen Seite artikuliert etwa die Derrida'sche und sich von dieser in relevanten Zügen unterscheidende Foucaultsche Form des postmodernen Denkens eine noch nie artikulierte exzessive und anti-metaphysische Konzeption, die sich in der These der Kritik des Logozentrismus ausdrücken laesst. Die Kritik des Logozentrismus (zwar in der Tradition überhaupt nicht unbekannt, wie es der in diesem Zusammenhang spezifisch wichtige Nietzsche zeigt) muss als eine qualitativ neue und anti-metaphysische Schlüsselattitüde. Neben dieser neuen anti-metaphysischen Schlüsselattitüde erscheinen jedoch in diesem Denken auch neue metaphysische Ansaetze. Zum Teil laesst sich ohne die Gefahr eine begrifflichen Rabulistik nachweisen, dass eine so radikal vollzogene logozentrische Position selber eine nicht nur verbal zu interpretierende metaphysische Dimension hat. Zum anderen Teil erscheinen in Derrida's Insistieren auf die "ontologische Differenz" wieder andere metaphysische Dimension schon innerhalb der Kritik des Logozentrismus! (20).  Habermas' Ansatz, der eventuell als eine dritte grosse Aufklaerungswelle aufgefasst werden dürfte, hatte also ein zweifaches Projekt, naemlich die Kritik von zwei zeitgenössischen Denkschulen, aus denen jedoch keine im engeren Sinne als Metaphysik reinen Schlages aufgefasst werden konnten. Die Absicht der "Veraenderung der Meinungen" kann sich folglich in diesen Kontroversen auch nicht "rein" zum Ausdruck kommen. Insofern laesst sich dieser zweifache Ansatz höchstens nur als "selektiv" aufklaererisch aufgefasst werden (21).


Was unser zweites Kriterium einer idealtypisch aufgefassten Aufklaerung betrifft, wird die Frage gestellt, ob hinter Habermas' Neudefinition der Aufklaerung nicht die als Kriterium fungierende epistemologische Wende steht. Das Problem erscheint in seiner reinen Form ausschliesslich im Zusammenhang der Postmoderne, denn die hier angesprochenen Neokonservatismen verfügten nicht im entferntesten über einen Willen, eine epistemologische Wende zu formulieren.In seinen beiden Polemiken stützt sich Habermas anfangs noch auf neomarxistische und spaeter und in grösserem Ausmass auf kommunikativ-theoretische Grundlagen. Keine dieser Denkansaetze gelten aber in unseren Augen als eigenstaendige epistemologische Wenden, unter anderen auch deshalb, weil etwa die Theorie des kommunikativen Handelns mehrheitlich diverse positivistische Ansaetze in sich vereint, ohne in den meisten Faellen diesen auf der Hand liegenden aelteren und neueren Positivismus offen einzubekennen. Man könnte fast sagen, dass die wesentliche gemeinsame epistemologische Dimension dieser beiden Attitüden die antipositivistische Einstellung ist. Im Kontext von Habermas' aufklaererischem Ansatz ersteht die Fragestellung nach der epistemologischen Zaesur auf neue Weisen. Habermas bekaempft naemlich nicht nur eine Richtung (die Postmoderne), die auf ihre Qualitaet hin, eine epistemologische Wende darzustellen, kein einheitliches Bild liefert. Darüber hinaus ersteht aber auch die Frage, dass INDEM die Postmoderne tatsaechlich eine epistemologische Zaesur darstellt, diese Zaesur nicht originell, sondern (wieder in idealtypischer Verallgemeinerung gesagt) von Nietzsche diktiert worden ist. Diese Tatsache laesst freilich die ursprüngliche Frage noch komplizierter vorkommen. Denn dieses lange Nachdenken über die Identifizierung, in welchem der Neukonservativismus, die Postmoderne, sowie Habermas' eigene Ansaetze in ihrer Relation zur Aufklaerung durchleuchtet werden, verdeckt eine andere, politisch und sozial viel tiefergehende Zaesur, eine Zaesur allerdings, welche in reiner und klassischer Form weder eine wirkliche Zaesur, noch eine wirkliche Aufklaerung ist. Es geht um den Untergang des Neumarxismus, und zwar nicht zuletzt in Habermas' Lebenswerk  selber. Die Zaesur vor und nach dem Neumarxismus war politisch und sozial ein Ereignis von globalem Ausmass und Charakter. Epistemologisch war sie jedoch keine richtige Zaesur, weil jene (und wie wir sahen, nicht in jedem Fall offen eingestandenen) positivistischen Richtungen, die den Neumarxismus ablösten, im Verhaeltnis zu ihm keine neue epistemologische Qualitaet besassen. In unserer idealtypisierenden Sprache war es eine Wiederholung von bereits vollführten philosophischen


Wendungen und Zaesuren. Diese Ablösung des Neomarxismus gibt aber auch in Hinsicht auf die Aufklaerung kein einheitliches Bild, zum Teil aus dem Grunde, weil sie auch in dieser Hinsicht im wesentlichen eine philosophiehistorische Wiederholung ist, aber auch aus dem Grunde nicht, weil beide betroffenen Seiten


(Neomarxismus - Neopositivismus) sich selber als Aufklaerung und den Gegner als anti-aufklaererisch identifiziert haben. Die weitere und vielfache Verzweigung dieses Problems der eigentlichen epistemologischen Wende im Kontext der Beurteilung des Habermas'schen Ansatzes als Aufklaerung. Denn es war nicht die postmoderne Philosophie, die dem Neumarxismus im intellektuellen Milieu ein Ende machte, sondern die Richtung der Nouvelle Philosophie, die also auch noch in diesem Zusammenhang mit rekonstruiert werden sollte. Die Postmoderne bedeutete nur eine "wiederholte" epistemologische Zaesur, die Ablösung des Neomarxismus erfolgte nicht durch die Postmoderne, sondern von der Nouvelle Philosophie, allerdings hatte auch dieses Ereignis kaum eine tiefergehende rein epistemologische Bedeutung. 


Fragt man nach dem dritten Kriterium einer idealtypiserend aufgefassten Aufklaerung, so ist das Bild kaum weniger eindeutig. Was also die "Politisierung der Meinungsbildung" anlangt, so haben wir zuneachst gesehen, dass die wirkliche und beinahe direkte politische Komponente die Ablösung des Neomarxismus durch die Nouvelle Philosophie war, die auch nicht den Eigenschaften der spontanen und immanenten Politisierung einer Veraenderung der Meinungen in aufklaererischer Absicht entsprechen, es liegt auf der Hand, dass es hier nur um eine Politisierung im anderen Sinne die Rede sein kann. Es besteht ferner ebenfalls kein Zweifel, dass das Phaenomen der Postmoderne (und dementsprechend ihre Kritik bei Habermas) manche vor allem denkpolitische Dimensionen aufweist, sie sind aber erstens wieder nur Politisierungseffekte in einem anderen, d.h. nicht ursprünglichen Sinne und zweitens - wie wir gesehen haben - gibt die Postmoderne auch in diesem Sinne schon von Anfang an kein einheitliches Bild.


Es scheint, dass ein gleichzeitiges Durchdenken dieser drei grossen Aufklaerungswellen vor dem Horizont desselben Systems von Aspekten dazu beitragen kann, einen adaequaten Begriff für unsere Zeit herauszuarbeiten. Wir denken es so, auch wenn wir dadurch in die Situation Horkheimer-Adornos geraten würden: "Zwar hofften sie (Adorno und Horkheimer - E.K.) noch bis in die bundesrepublikanische Zeiten hinein auf eine Fortsetzung der Arbeit (an der "Dialektik der Aufklaerung"-E.K.). Aber die Gespraeche, in denen sie sich im Oktober 1946 darüber klarzuwerden versuchen, wie Aufklaerung zu retten, wie ein Begriff der richtigen Vernunft zu entwickeln sei, zeugten von grosser Ratlosigkeit" (22).





ANMERKUNGEN





(1)Aus der Arbeit aus dem Jahre 1783 "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklaerung?", in: Immanuel Kant, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Paedagogik 1. Werkausgabe Band XI. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main, 1968. S. 53.


(2)Einerseits ist der Begrifspaar "mündig"-"unmündig" in seiner Komplexitaet für sehr glücklich und produktiv. Was jedoch gerade in dieser "synthetischen" Sicht so produktiv war, erwies sich in der analytischen Sicht als ein Mangel, denn es laesst sich aus diesen synthetisch vielsagenden Attributen wenig für die weitere Analyse geeignete Aspekte weiter ableiten. In diesem Sinne ist dieses Begriffspaar trotz seiner Aussagekraeftigkeit auch ein Hindernis für eine immer tiefergehende analytische Arbeit.


(3)Uns ist, dass keine Konzeption der Aufklaerung mit der Annahme einer wie immer auch gearteten "Ursünde" der Menschheit sinnvoll zusammengehen kann. Dahinter steckt das bei jeder Vertragstheorie ebenfalls schon so oft thematisierte Problem, dass keine Genealogie (und sei sie eben historisch "richtig" oder nicht, logisch "korrekt" oder nicht) direkt bei der Konstituierung von bestimmenden "Vertraegen" oder von die Aufklaerung in den Gang setzenden Ungleichheiten herangezogen werden kann, so dass die "Richtigkeit" eines idealtypisch angenommenen Urzustandes wenig mit der Richtigkeit einer korrekten historisch-genealogischen Darstellung zu tun hat. Bei Kant ist es übrigens nicht anders. Denn NEBEN seinem Hinweis auf das "Selbstverschuldsetsein" der  Unmündigkeit findet man seine breit ausgeführte historisch-genealogische Argumentation etwa mit der These der "ungeselligen Geselligkeit", die ja jedoch mit dem "Selbstverschuldetsein" nur direkt zu tun haben konnte.


(4)Dieses Perspektivenpaar "von oben" und "von unten" besitzt eine vielfache typologische Bedeutung in jeder anspruchsvollen Rekonstruktion des Phaenomens "Aufklaerung". Die Friderizianische, die Josephinische oder die russische Aufklaerung der Zaren und der Zarinnen generieren nicht nur soziologische, sondern auch intellektuelle Inhalte, zumal auch diese Inhalte ihren historischen Ort und ihre historische Zeit hatten. Die "Umwertung" des Wolffischen Rationalismus im Österreich des achtzehnten Jahrhunderts liefert dafür ein Beispiel, denn dieser Rationalismus in Deutschland nicht, in Österreich aber zur Essenz des aufklaererischen Denkens gehören konnte (s. dazu noch Werner Sauer, Österreichische Philosophie zwischen Aufklaerung und Restauration., Beitraege zur Geschichte des Frühkantianismus in der Donaumonarchie. Würzburg und Amsterdam, 1982).


(5)Die verschiedenen aufeinander folgenden Wellen der Aufklaerung weisen zweifellos einander aehnliche philosophisch-systematische Züge auf, es heisst aber nicht, dass deshalb die Aufklaerung schon ein zusammenhaengendes philosophisches System waere. Auf diese Überlegungen geht übrigens unser Versuch, eine idealtypisch rekonstruierte Aufklaerung durch Kriterien zu bestimmen, zurück.


(6)Daher das immer wiederkehrende Problem, Aufklaerung mit ideologisch-weltanschaulichen Motiven zu definieren. Dieselbe These oder Tatsache, Elemente werden aufklaererisch nur im Kontext einer praktizierten Aufklaerung. Nicht eine genuine ideologische Komponente macht eine These aufklaererisch, sondern umgekehrt, der aufklaererische Kontext macht einzelne Thesen ideologisch.


(7)Voltaire, La Dictionnaire philosophique. Paris, 1967. S. 347.


(8)Die ursprünglich ins Umfeld des Marxismus gehörende Begriffspolaritaet "falsches" und "richtiges" Bewusstsein ist in dieser wissenssoziologischen Darstellung der Aufklaerung anwendbar. Ohne den Willen, die Menschheit aus dem Zustand eines "falschen" Bewusstseins in einen des "richtigen" Bewusstseins hinüberzuführen, gibt es keinen sinnvollen Begriff der Aufklaerung, denn es haette dann die bewusste Veraenderung der Meinungen keine Richtung.


(9)Ohne die klare aufklaererische Aufgabe der Aufklaerung waere die gleichzeitige Kritik des Alltagsbewusstseins und der Metaphysik kaum vorstellbar. Man kann jedoch diesen sehr wichtigen Zusammenhang produktiv umkehren: Eine gleichzeitige bewusste Kritik des Alltagsbewusstsein und der Metaphysik ist mit Notwendigkeit schon Aufklaerung.


(10)Eines der grössten Probleme der Kategorisierung der aufklaererischen Prozesse als ein "Projekt" war und ist, dass bei der Definition des "Projektes" ein breiter Raum der nicht ausschliessbaren Willkür am Werke sein muss, denn die Projektion einer (beliebigen) Gegenwart in eine (beliebige) Vergangenheit mit Notwendigkeit die Akzente dieses "Projektes" mit Notwendigkeit mit bestimmt.


(11)Dass bis jetzt hinter jeder grossen Aufklaerungswelle eine deutliche epistemologische Wende stand, macht noch diese historische Tatsache keineswegs zu einer normativen.


(12)Unter "sozialontologischer" Dimension verstehen wir den (leider kaum eingehend analysierten) Übergang, durch welchen das "Zur-Politik-Werden" der in der Gesellschaft diskutierten Inhalte REGELMAESSIG realisiert wird. Durch diesen Übergang wurde etwa die Diskussion über die impressionistische Malerei in Paris oder der ganz harmlos beginnende Aufbau eines Wasserkraftwerkes in Bős-Nagymaros (Ungarn) ein "Politikum". Dieser "sozialontologische" Ansatz darf jedoch nie "reduktiv" werden und als kausale Erklaerung gewisser Artikulationen auftreten.


(13)Über diese "zweite Aufklaereung" s. Endre Kiss, Der Tod der k.u.k Weltordnung in Wien. Wien-Köln-Graz, 1986.


(14)Ausser einigen Detailstudien vor allem s. vom Verf. Friedrich Nietzsche filozófiája. Budapest, 1993.


(15)Über diese radikale Wende s. das unter Anmerkung (14) erwaehnte Werk über Friedrich Nietzsche.


(16)Es geht darum, dass sich keine zusammenhaengende und kohaerente Aufklaerungskonzeption gerade in ihrer Koharerenz in der politischen Geschichte des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts durchsetzen konnte. Es heisst natürlich nicht, dass nicht viele genuin aufklaererische Elemente in zahlreichen politischen Richtungen vereinzelt artikuliert wurden.


(17)"Zur Hermeneutik von Nietzsches politischer Philosophie", in: GESCHICHTE UND GEGENWART, Jahrgang 10, Nr.2. 1991, S. 83-90. 


(18)Es ist beispielsweise möglich, dass jemand die These über das falsche Bewusstsein als über eine potentielle mentale Bedrohung nicht teilt. In diesem Fall ist freilich die wirklichkeitstreue Hermeneutik von Nietzsches Aufklaerung (und jeder Aufklaerung überhaupt) kaum möglich.


(19)Menschliches-Allzumenschliches, KSA, Band 2, Berlin-New York, 1980. S. 110.


(20)Diese "Dialektik der Postmoderne" ist an sich auch ein bedeutendes Phaenomen und traegt zur Entstehung widersprüchlicher intellektueller Attitüden und dadurch zur Gestaltung der ganzen internationalen intellektuellen Atmosphaere bei. - Was darüber hinaus noch die Kritik des Logozentrismus anlangt, so hat sie nicht die problematische Komponente, dass diese Kritik eigentlich eine "Wiederholung" ist, sondern auch, dass ihre Radikalitaet gerade durch diese Radikalitaet praktisch die Konsequenz haben kann, alles beim Alten zu belassen. Und es ist gerade für die Fragestellung "Postmoderne"-"Aufklaerung" wieder von weiteren Folgen.


(21)Natürlich sind auch zahlreiche andere Rekonstruktionen des  postmodernen Denkens möglich, obwohl wir trotz der Kürze der Darstellung an dieser Rekonstruktion entschieden festhalten würden. Auf dieser Linie wird auch die Frage sehr relevant, ob eine zu starke Entgegensetzung der "Moderne" mit der "Postmoderne" erfolgt oder nicht. 


(22)Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. Geschichte.Theoretische Entwicklung. Politische Bedeutung. München - Wien, 1988. 364.











     


